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Kreditverträge müssen auf Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger erstellt werden, 
wobei jede Partei ein unterzeichnetes Exemplar des Kreditvertrags erhält. Folgende Informationen 
sind in klarer, prägnanter Form anzugeben:

a) die Art des Kredits;

b) die Identität und Anschriften der Vertragsparteien sowie gegebenenfalls die Identität und die 
Anschrift des beteiligten Kreditvermittlers;

c) die Laufzeit des Kreditvertrags;

d) der Gesamtbetrag des Kredits und die Bedingungen für die Inanspruchnahme; 
 
e) bei Krediten in Form eines Zahlungsaufschubs für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung oder  
 bei verbundenen Kreditverträgen die Ware oder die Dienstleistung und der Barzahlungspreis;

f) der Sollzinssatz, die Bedingungen für die Anwendung des Sollzinssatzes und, soweit vorhanden,  
 Indizes oder Referenzzinssätze, die sich auf den anfänglichen Sollzinssatz beziehen, ferner die   
 Zeiträume, Bedingungen und die Art und Weise der Anpassung des Sollzinssatzes; gelten unter  
 verschiedenen Umständen unterschiedliche Sollzinssätze, so sind die genannten Informationen  
 für alle anzuwendenden Sollzinssätze zu erteilen;

g)  der effektive Jahreszins und die Gesamtkosten des Kredites für den Verbraucher, berechnet zum  
 Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags. Anzugeben sind alle in die Berechnung dieses   
 Zinses einfließenden  Annahmen;

h) der Betrag, die Anzahl und die Periodizität der vom Verbraucher zu leistenden Zahlungen und   
 gegebenenfalls die Reihenfolge, in der die Zahlungen auf verschiedene ausstehende Restbeträge,  
 für die unterschiedliche Sollzinssätze gelten, zum Zwecke der Rückzahlung angerechnet werden;

i) im Falle der Darlehenstilgung bei einem Kreditvertrag mit fester Laufzeit das Recht des    
 Verbrauchers auf Antrag kostenlos und zu jedem beliebigen Zeitpunkt während der Gesamtlaufzeit  
 des Kreditvertrags eine Aufstellung in Form eines Tilgungsplans zu erhalten.
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Aus diesem Tilgungsplan geht Folgendes hervor: 

  welche Zahlungen in welchen Zeitabständen zu leisten sind und welche Bedingungen für diese  
  Zahlungen gelten;

   eine Aufschlüsselung der einzelnen periodischen Rückzahlungen nach der Darlehenstilgung,  
  die nach dem Sollzinssatz berechneten Zinsen und gegebenenfalls alle zusätzlichen Kosten;

  im Falle eines Kreditvertrags, bei dem kein fester Zinssatz vereinbart wurde oder die zusätzlichen  
  Kosten geändert werden können, ist in dem Tilgungsplan in klarer und prägnanter Form   
  anzugeben, dass die Daten im Tilgungsplan nur bis zur nächsten Änderung des Sollzinssatzes  
  oder der zusätzlichen Kosten gemäß dem Kreditvertrag Gültigkeit haben;

j)  ist die Zahlung von Entgelten und Zinsen ohne Kapitaltilgung vorgesehen, so ist eine Aufstellung  
 der Zeiträume und Bedingungen für die Zahlung der Sollzinsen und der damit verbundenen   
 wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Entgelte zu erstellen;

k) gegebenenfalls die Entgelte für die Führung eines oder mehrerer Konten für die Buchung der   
 Zahlungsvorgänge und der in Anspruch genommenen Kreditbeträge, es sei denn, die Eröffnung  
 eines entsprechenden Kontos ist fakultativ, zusammen mit den Entgelten für die Verwendung   
 eines Zahlungsmittels, mit dem sowohl Zahlungsvorgänge als auch Abhebungen getätigt werden  
 können, sonstige Entgelte aufgrund des Kreditvertrags und die Bedingungen, unter denen diese  
 Entgelte geändert werden können;

l) der Satz der Verzugszinsen gemäß der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kreditvertrags geltenden  
 Regelung und die Art und Weise seiner etwaigen Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende   
 Verzugskosten;

m) ein Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen;

n) soweit zutreffend, ein Hinweis dass Notargebühren anfallen;

o) gegebenenfalls die verlangten Sicherheiten und Versicherungen;

p) das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Frist und die anderen   
 Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts, einschließlich der Angaben zu der   
 Verpflichtung des Verbrauchers, das in Anspruch genommene Kapital zurückzuzahlen, den Zinsen  
 und die Höhe des Tageszinses;

q) Informationen zu den Rechten auf die Nichtigkeit von verbundenen Kreditverträgen im Falle der  
 Ausübung des Widerrufsrechts sowie die Bedingungen für deren Ausübung;

r) das Recht auf vorzeitige Rückzahlung, das Verfahren bei vorzeitiger Rückzahlung und    
 gegebenenfalls Informationen zum Anspruch des Kreditgebers auf Entschädigung sowie zur Art  
 der Berechnung dieser Entschädigung;

s) die einzuhaltenden Modalitäten bei der Ausübung des Rechts auf Kündigung des Kreditvertrags; 
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t) die Angabe, ob der Verbraucher Zugang zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und   
 Rechtsbehelfsverfahren hat, und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang;

u) gegebenenfalls weitere Vertragsbedingungen;

v) gegebenenfalls der Name und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Sofern Buchstabe i) Anwendung findet, stellt der Kreditgeber dem Verbraucher kostenlos und zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt während der Gesamtlaufzeit des Kreditvertrages eine Aufstellung in 
Form eines Tilgungsplans zur Verfügung.

Dienen bei einem Kreditvertrag vom Verbraucher geleistete Zahlungen nicht der unmittelbaren 
Tilgung seiner Schuld im Verhältnis zum Gesamtkreditbetrag, sondern der Bildung von Kapital 
innerhalb der Zeiträume und zu den Bedingungen, die im Kreditvertrag oder in einem Zusatzvertrag 
zum Kreditvertrag vorgesehen sind, so muss aus den oben genannten Informationen klar und 
prägnant hervorgehen, dass der Kreditvertrag oder der Zusatzvertrag keine Garantie für die 
Rückzahlung des aufgrund des Kreditvertrags in Anspruch genommenen Gesamtkreditbetrags 
vorsieht, es sei denn, eine solche Garantie wird gegeben.
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